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VERRECHNUNGSPREISE  
UND VERMEIDUNG VON 
 DOPPELBESTEUEURUNGEN  
AUS SCHWEIZER SICHT

Ausgangslage: kein explizites 
 Schweizer Verrechnungspreisrecht

Anders als Deutschland1 und eine Vielzahl 
europäischer Länder kennt die Schweiz 
weder spezifische Verrechnungspreis-
regeln noch generelle Dokumentations-
vorgaben2 (eine Ausnahme gilt für in der 
Schweiz ansässige Konzernobergesell-
schaften multinationaler Konzerne, deren 
jährlicher Umsatz mehr als 900 Millionen 
Schweizer Franken beträgt; sie müssen 
ein Country by Country Reporting erstellen; 
Lokal- und Masterfiles sind allerdings nicht 
vorgeschrieben3). Dies bedeutet auch, dass 
mittlere und kleinere Unternehmensgrup-
pen ebenso wie teilweise die Steuerbehör-
den weniger Erfahrungen mit dem Thema 
Verrechnungspreise (VP) haben. 

Bestehende Schweizer Rahmen-
bedingungen 

a) Korrekturnormen
Dies bedeutet selbstverständlich nicht, 
dass VP keinen Einschränkungen unterlie-
gen. Korrekturen werden gestützt auf das 
Rechtsinstitut der verdeckten Gewinnaus-
schüttung bzw. der verdeckten Kapitalein-
lage vorgenommen. Die rechtliche Basis 

dafür findet sich mit Blick auf die Gewinn-
steuer in Art. 58 Abs. 1 Ziff. 2 lit. b des 
Bundesgesetzes über die direkten Steu-
ern. In den kantonalen Gesetzen bestehen 
analoge Vorschriften.4 Mit Blick auf die 
Verrechnungssteuer ist betreffend ver-
deckte Gewinnausschüttungen Art. 4 Abs. 
1 lit. c des Verrechnungssteuergesetzes 
massgebend und für die Mehrwertsteuer 
ist Artikel 24 Abs. 2 des Mehrwertsteuer-
gesetzes einschlägig.5

b)  Mitwirkungs- und Dokumentations-
pflichten

Ausserdem trifft die Steuerpflichtigen im 
Zusammenhang mit den Steuererklärun-
gen eine Mitwirkungs- und Dokumenta-
tionspflicht.6 Sie müssen also darlegen 
und begründen können, wie und war-
um sie zu einem bestimmten Verrech-
nungspreis gekommen sind. Liegen keine 
ausreichenden Unterlagen vor, können 
die Steuerbehörden eine pflichtgemässe 
Schätzung vornehmen.7 Faktisch besteht 
damit auch eine gewisse Dokumenta-
tionspflicht. Im Minimum sollten die 
Parteien ihre Leistungsbeziehungen in 
schriftlichen Verträgen festhalten und 
zwar im Zeitpunkt, in welchem die Bezie-
hung etabliert wird und nicht erst im Rah-
men einer allfälligen Steuerprüfung.

d) Rechtsprechung
Zusätzlich bestehen Bundesgerichtsent-
scheide zur Thematik der VP und den 
geldwerten Leistungen. Das Bundesge-
richt folgt in seiner Rechtsprechung dem 
«at arm's length-Prinzip»  / Fremdver-
gleichsgrundsatz8 und prüft, ob unabhän-
gige Dritte sich unter den vorliegenden 
Umständen vergleichbar verhalten hät-
ten. Die Anzahl der Entscheide ist einer-
seits aufgrund der Möglichkeit von Steu-
errulings und andererseits aufgrund der 
nach wie vor vergleichbar tiefen Schwei-
zer Gewinnsteuersätze allerdings über-
schaubar, auch wenn die Thematik in den 
letzten Jahren an Wichtigkeit gewonnen 
zu haben scheint. 

c) Safe Haven Regeln
Mit Blick auf die erforderliche Mindest-
kapitalisierung9 und Anforderungen an 
die Verzinsung10 hat die Eidgenössische 
Steuer verwaltung (ESTV) so genannte 
Safe Haven Rules erlassen. Bei Erfüllen 
der entsprechenden Voraussetzungen 
wird ohne zusätzliche Nachweise davon 
ausgegangen, dass fremdvergleichskon-
form gehandelt wird. 

d) Involvierte Behörden
VP können sowohl von kantonalen Steuer-
behörden mit Blick auf die Gewinnsteuer 
als auch von der ESTV mit Blick auf die 
Verrechnungs-, Stempel- und Mehr-
wertsteuer überprüft werden. Sobald ein 
Sachverhalt Gegenstand eines Verständi-
gungsverfahrens ist, ist das Staatssekre-
tariat für internationale Finanzfragen (SIF) 
zuständig.11

e)  Möglichkeit von Steuervorabbeschei-
den und Advance Pricing Agreements

Auch die Thematik der VP kann grund-
sätzlich Inhalt so genannter Steuervorab-
bescheide sein12 – dann selbstverständlich 
nur, aber immerhin, mit Bindungswirkung 
für die Schweiz. Einzelne Exponenten der 
kantonalen Steuerbehörden zeigen im 
Zusammenhang mit VP allerdings eine 
gewisse Zurückhaltung, dies mit der Be-
gründung, dass sich der Sachverhalt wie-
der ändern könne – eine Aussage, die auch 
mit Blick auf andere Rulingthemen getrof-
fen werden könnte und daher nur bedingt 
nachvollziehbar ist. Solche Steuer rulings 
sind grundsätzlich Gegenstand eines au-
tomatischen Informationsaustausches.13

Soll der Vorabbescheid auch interna-
tional verbindlich sein, so ist ein Advance 
Pricing Agreement (APA) zu beantragen. 
Hierfür ist in der Schweiz wiederum das 
SIF zuständig. APAs sind sowohl zwischen 
zwei als auch zwischen mehreren Län-
dern möglich und können – anders als 
Steuervorabbescheide – auch eine rück-
wirkende Gültigkeit haben.14 Es besteht 
allerdings keine Abschlussgarantie.15
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Massgeblichkeit der OECD 
Verrechnungs preisrichtlinien

a)  Anerkennung der OECD VP-Richtlinien
Nachdem keine generellen Schweizer 
VP-Richtlinien bestehen, gewinnt die 
Frage nach der Bedeutung der OECD 
Verrechnungspreisrichtlinien (VPRL) an 
Gewicht. Die Schweiz hat sich vorbehalt-
los verpflichtet, die VPRL zur Anwendung 
zu bringen. Die ESTV hat die kantonalen 
Steuerverwaltungen bereits im Jahr 1997 
und erneut im Jahr 200416 im Rahmen 
jeweils eines Kreisschreibens dazu an-
gehalten, die VPRL anzuwenden und das 
«at arm's length-Prinzip» für anwendbar 
erklärt. Die VPRL sind allerdings, da sie 
nicht in nationales Recht überführt wur-
den, nicht direkt anwendbar, stellen aber 
eine wichtige Auslegungshilfe dar.17 Dabei 
ist die jeweils im Zeitpunkt der  Transaktion 
aktuelle Fassung massgebend.18

b) Massgebende Methoden
Grundsätzlich anerkennt die Schweiz 
sämtliche üblichen VP-Methoden, soweit 
sie für den konkreten Sachverhalt Sinn 

ergeben. Eine Hierarchie kennt sie nicht,19 
sondern es ist diejenige Methode anzu-
wenden, die am geeignetsten ist.20 Zuläs-
sig sind grundsätzlich auch Methoden, die 
nicht in der VPRL vorgesehen sind, wenn 
diese ebenfalls geeignet sind.21 In der Pra-
xis zusätzlich relevant sind z. B. Rentabili-
täts-Methoden (Eigenkapitalrenditen).

c)  Nutzung von Datenbanken zur 
 Vergleichbarkeitsanalyse

In der Schweiz sind nur sehr begrenzte 
Informationen zu Vergleichsunternehmen 
oder zu preis- oder margenbeeinflus-
senden Faktoren öffentlich zugänglich. 
Eine davon sind die Buchhaltungsergeb-
nisse schweizerischer Unternehmen. 
Allerdings sind die für das vorliegende 
Thema verfügbaren Informationen sehr 
beschränkt. Damit verbleiben gewerbli-
che Datenbanken als Quelle für eine Ver-
gleichbarkeitsanalyse. Diese werden von 
den Steuerbehörden grundsätzlich akzep-
tiert, allerdings werden deren Ergebnisse 
und vor allem die Vergleichbarkeit der 
berücksichtigen Unternehmen von den 
Steuerbehörden kritisch hinterfragt.22

Erfahrungen mit deutschen Betriebs-
prüfungen 

Insgesamt besteht der Eindruck, dass 
Schweizer Steuerbehörden im Vergleich 
zu deutschen Behörden deutlich selte-
ner VP hinterfragen. Ein wesentlicher 
Unterschied liegt auch in den von einer 
Betriebs prüfung betroffenen Zeiträumen. 
Dass in Deutschland häufig mehrere, teil-
weise weit zurückliegende Jahre betroffen 
sind, erschwert die Behebung der Doppel-
besteuerung aus Schweizer Sicht, da in 
der Schweiz in der Regel Steuerjahre, die 
älter als 2–3 Jahre sind, bereits definitiv 
veranlagt sind. 

Thematisch haben wir eine Häufung 
im Bereich «langer Verlustphasen» in 
Verbindung mit der Höhe der angemesse-
nen Margen für Routinefunktionen festge-
stellt; weiter ist das Thema Funktionsver-
lagerung relevant. Auch die Thematik der 
Registerfälle ist neu aktuell. Schliesslich 
werden ebenfalls Geschäftsführer deut-
scher Unternehmen mit Wohnsitz in der 
Schweiz von deutschen Betriebsprüfern 
aufgenommen. Gemäss Aussage von Ex-
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ponenten der ESTV23 sind weiter folgende 
Themen Gegenstand von Verständigungs-
verfahren mit Deutschland und damit vor-
ab von Betriebsprüfungen:
–  Anerkennung des Verrechnungspreis-

modells;
–  Fremdübliche Vergütung von Routine-

funktionen;
–  Massgeblichkeit des Benchmarks.24 

Weiter besteht teilweise der Eindruck, dass 
deutsche Betriebsprüfer Unternehmen Lö-
sungen vorschlagen, die darauf abzielen, 
Verständigungsverfahren zu vermeiden. 
Dabei wird auf die lange Verfahrensdauer 
und die rechtliche Un sicherheit hingewie-
sen und erwähnt, dass die kulante Lösung 
nur im Rahmen einer einvernehmlichen 
Regelung zur Verfügung stehe.

Vermeidung von Doppelbesteuerungen

In einem ersten Schritt führen VP-Kor-
rekturen im Rahmen von deutschen Be-
triebsprüfungen zu einer Doppelbesteu-
erung. Wie solche Doppelbesteuerungen 
vermieden werden können, hängt davon 
ab, ob die korrespondierende Schweizer 
Gesellschaft bereits definitiv veranlagt ist.
 
a) Korrektur von offenen Steuerjahren
Ist das entsprechende Steuerjahr der 
Schweizer Gesellschaft noch offen, so ist 
eine Gegenberichtigung möglich, wenn 
die Schweizer Steuerbehörden die deut-
sche Korrektur nachvollziehen können. 
Sofern keine Einigung mit den zuständi-
gen Schweizer Behörden erzielt werden 
kann, steht der ordentliche Rechtsmittel-
weg zur Verfügung. 

Wichtig ist daher, bei Bekanntwer-
den einer deutschen Betriebsprüfung im 
Bereich VP in der Schweiz dafür besorgt 
zu sein, dass keine zusätzlichen Jahre der 
betroffenen Gesellschaft definitiv werden, 
sofern damit zu rechnen ist, dass es zu 
Aufrechnungen in Deutschland kommen 
wird.

b)  Korrekturen von bereits definitiv 
 veranlagten Jahren

Sind die Steuerjahre bereits definitiv, so 
stellt sich die Frage, ob ein kantonales 
Revisionsverfahren Aussicht auf Erfolg 

hat oder ob ein Verständigungsverfahren 
beim SIF einzuleiten ist. 

Einige Kantone sehen eine Doppel-
besteuerung explizit als Revisionsgrund 
vor. Dazu gehören beispielsweise die Kan-
tone Solothurn, St. Gallen oder  Luzern.25 
In diesen Fällen kann eine Doppelbe-
steuerung mittels Revisionsersuchen 
beseitigt werden, wenn die kantonale 
Behörde den Besteuerungsanspruch der 
deutschen Behörde nachvollziehen kann. 
Verschiedene Autoren vertreten die Mei-
nung, dass auch ohne explizite gesetzli-
che Grundlage eine Revision möglich sein 
müsse, weil eine internationale Doppelbe-
steuerung durch die Verfassung untersagt 
werde und deshalb eine Revision in klaren 
Fällen aufgrund der Verhältnismässigkeit 
und Verfahrensökonomie unter Einhal-
tung der übrigen Grundsätze zulässig sein 
müsse.26 Ein Anspruch besteht allerdings 
nicht, aber ein entsprechendes Vorgehen 
sollte den Kantonen in offensichtlichen 
Fällen auch nicht verwehrt sein.27

Es kann sich daher auf jeden Fall 
lohnen, diese Frage mit den kantonalen 
Behörden aufzunehmen, da ein Revisions-
verfahren deutlich schneller durchgeführt 
werden kann als ein Verständigungs-
verfahren. Wir haben gerade kürzlich in 
verschiedenen Kantonen positive Erfah-
rungen mit diesem Vorgehen gemacht. 
Ausserdem kann der Steuerpflichtige im 
Revisionsverfahren seine Position selber 
vertreten, während diese Aufgabe im Ver-
ständigungsverfahren durch das SIF – in 
Koordination mit dem Steuerpflichtigen – 
wahrgenommen wird.

c) Verständigungsverfahren
Ist eine direkte kantonale Gegenberichti-
gung nicht möglich, so ist beim SIF und 
in Fällen mit Deutschland gleichzeitig 
beim Bundeszentralamt für Steuern28 
ein Verständigungsverfahren einzuleiten. 
Eine Frist für die Verfahrenseinleitung 
sieht Art. 26 des Doppelbesteuerungs-
abkommens zwischen der Schweiz und 
Deutschland (DBA CH/D) nicht vor. Wie 
das Verfahren auf Schweizer Seite  abläuft, 
ist seit 2021 im Bundesgesetz über die 
Durchführung von internationalen Ab-
kommen im Steuerbereich (StADG) fest-
gehalten.29 Eine Einigungspflicht besteht 

für das Verständigungsverfahren nicht.30 
Typischerweise wird jedoch eine erzielt.31 
Andernfalls steht dem Steuerpflichtigen 
das Schiedsverfahren zur Verfügung.32 
Dies ist allerdings nicht der Fall, wenn der 
Steuerpflichtige mit dem Ergebnis der 
Verständigung nicht einverstanden ist.33 
Schliesslich ist es möglich, dass sich die 
Behörden bewusst nicht einigen, weil sie 
davon ausgehen, dass der Steuerpflich-
tige vorsätzlich versucht hat, Steuern 
in einem Land zu umgehen. In diesem 
Fall besteht auch die Möglichkeit eines 
Schiedsverfahrens nicht. 

Liegt eine Verständigungslösung vor, 
so setzen die Kantone die Gegenberichti-
gung auf Information des SIF um. Dabei 
erfolgt entweder eine Revision der betrof-
fenen Jahre, eine Steuergutschrift oder 
eine Anpassung der Bemessungsgrund-
lage künftiger Steuerperioden. Dies liegt 
im Ermessen der Kantone.34 

Die in Art. 16 StADG neu vorgesehene 
Möglichkeit einer Übereinkunft zwischen 
dem SIF und der zuständigen kantona-
len Steuerbehörde, welche anstelle eines 
Verständigungsverfahrens zur Verfügung 
steht, ist gemäss Aussage der ESTV für 
VP-Streitigkeiten nicht anwendbar, da die-
se Lösung klaren Fällen vorbehalten sei, 
was bei VP-Fragen nicht der Fall sei, da 
diese typischerweise einen Ermessens-
spielraum beinhalten.35

Fazit

Die Schweiz ist im Vergleich mit Deutsch-
land im Bereich der VP weniger formell 
– sowohl mit Blick auf die Auswahl der 
Methode als auch mit Blick auf die Doku-
mentationsvorschriften. Der zunehmende 
Fokus deutscher Betriebsprüfungen auf 
VP führt zu vermehrten Fällen von Dop-
pelbesteuerungen in diesem Bereich. 
Während offene Steuerjahre in der Regel 
relativ einfach korrigiert werden können, 
kommt es bei bereits definitiv veranlagten 
Fällen auf die kantonale Gesetzgebung 
und Praxis an. Ist eine kantonale Revi-
sion nicht möglich, bleibt das Verständi-
gungsverfahren, das in der Regel zu ei-
ner Verständigungslösung führt. Gelingt 
keine Einigung, verbleibt als letztes das 
Schiedsverfahren. 
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«BUSINESS-LUNCH ZÜRICH» 
Jeden ersten Dienstag im Monat  
11.30 bis 14 Uhr | Zürich

–  exklusives und persönliches Networking-Format

–  Apéro und Mittagessen inkludiert

–  informative Fachvorträge zu aktuellen Themen aus den 
 Wirtschaftsbeziehungen Deutschland-Schweiz 

–  Referenten: Experten und wichtige Persönlichkeiten aus 
 Wirtschaft und Politik

–  Ungezwungene und angenehme Atmosphäre zum 
Wissens austausch, Networken sowie zur professionellen 
 Weiterentwicklung

Alle Termine und Referatsthemen sowie die Möglichkeit  
zur Anmeldung erhalten Sie auf unserer Website oder  
über unseren Newsletter.


